
16. März 2016

Stadt Bornheim Bürgerinformation

Stadtverwaltung Bornheim
Postanschrift:  Postfach 1140, 53308 Bornheim

Anschriften: 
Rathaus: Rathausstraße 2, 53332 Bornheim
Telefon: 0 22 22 / 945 - 0, Fax: 0 22 22 / 945 - 126
Bürgermail: info@stadt-bornheim.de
Internet:  www.bornheim.de

Fachbereich Jugend und Schule:
 Brunnenallee 31,
Telefon: 0 22 22 / 9437 - 0

Öffentliche Verkehrsmittel: 
Stadtbahnlinie 18 und 68: Haltestelle Bornheim Rathaus
Buslinie 817 und 818: Haltestelle Rathaus

Öffnungszeiten Bürgerbüro und Infozentrum:
Montag - Mittwoch 07:30 - 16:00 Uhr
Donnerstag 07:30 - 18:00 Uhr
Freitag 07:30 - 12:30 Uhr
Terminvereinbarung unter 0 22 22 / 945 - 181 oder 182

Öffnungszeiten Bauaufsicht und Bauberatung:
Montag 08:30 - 12:30 Uhr
Donnerstag 08:30 - 12:30 Uhr und 15:00 - 18:00 Uhr

Öffnungszeiten Fachbereich Soziales und Wohnen:
Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag 08:30 - 12:30 Uhr
Donnerstag zusätzlich 14:00 - 18:00 Uhr
Mittwoch  geschlossen

Öffnungszeiten übrige Fachbereiche:
Montag - Freitag  08:30 - 12:30 Uhr 
Donnerstag zusätzlich 15:00 - 18:00 Uhr
 sowie nach Vereinbarung

StadtBetrieb Bornheim AöR
Donnerbachweg 15, 53332 Bornheim
Telefon: 0 22 27 / 9320 - 0, Fax: 0 22 27 / 9320 - 33
Mail: info@sbbonline.de
Internet: www.stadtbetrieb-bornheim.de
Hotline für Störungsmeldungen: 0 22 27 / 93 20 77
Öffentliche Verkehrsmittel:
Stadtbahnlinie 18:      Haltestelle Waldorf
Buslinie 818:                Haltestelle Waldorf (Stadtbahn)

Öffnungszeiten Stadtbetrieb mit Friedhofsverwaltung:
Montag - Donnerstag 08:30 - 12:30 Uhr und 14:00 - 16:00 Uhr
Freitag 08:30 - 12:30 Uhr
Öffnungszeiten Stadtbetrieb 
für Grünabfälle und Elektroschrott:
Montag 12:00 - 16:00 Uhr
Donnerstag 14:00 - 18:00 Uhr
Jeden 1. und 3. Samstag im Monat
 09:00 - 13:00 Uhr 

Stadtbücherei
Servatiusweg 19 - 23, 53332 Bornheim
Telefon: 0 22 22 / 938 - 565, Fax: 0 22 22 / 938 - 567
E-Mail: stadtbuecherei-bornheim@web.de
Internet:  www.stadtbuecherei-bornheim.de

Öffnungszeiten:
Montag 10:00 - 12:30 Uhr und 14:00 - 18:00 Uhr
Dienstag  14:00 -  17:00 Uhr
Mittwoch  geschlossen
Donnerstag 10:00 - 12:30 Uhr und 14:00 - 18:30 Uhr
Freitag 10:00 - 12:30 Uhr und 14:00 - 17:00 Uhr
Samstag 09:30 - 12:30 Uhr

Anfragen von Ratsmitgliedern
Jedes Ratsmitglied kann jederzeit schriftliche Anfragen - so-
genannte kleine Anfragen - an den Bürgermeister richten, so-
fern sich diese auf Angelegenheiten der Stadt beziehen. Eine 
Antwort erfolgt innerhalb von 14 Kalendertagen. Die Anfragen 
und Antworten werden wöchentlich gesammelt und im In-
ternet unter www.bornheim.de unter „Rathaus“, „Rat & Aus-
schüsse“ veröffentlicht.

Volkshochschule Bornheim/Alfter
Alter Weiher 2, 53332 Bornheim
Telefon: 0 22 22 / 945 - 460, Fax 0 22 22 / 945 - 115
E-Mail: info@vhs-bornheim-alfter.de
Internet: www.vhs-bornheim-alfter.de

Öffnungszeiten:
Montag, Dienstag 08:30 - 12:00 Uhr und 14:00 - 16:00 Uhr
Mittwoch, Freitag 08:30 - 12:00 Uhr
Donnerstag 08:30 - 12:00 Uhr und 14:00 - 18:00 Uhr

HallenFreizeitBad Bornheim
Rilkestraße 3, 53332 Bornheim
Telefon:  0 22 22 / 3716

Öffnungszeiten des Hallenbades:
Montag - Freitag  06:30 - 08:00 Uhr Frühschwimmen 
 14:30 - 21:30 Uhr Familienbad  
Samstag, Sonntag,
Feiertage 08:00 - 19:00 Uhr Familienbad 

Öffnungszeiten Sauna:
Montag - Mittwoch, 
Freitag 10:00 - 22:30 Uhr gemischte Sauna
Donnerstag  10:00 - 22:30 Uhr Damentag
Samstag 08:00 - 21:30 Uhr gemischte Sauna
Sonntag, Feiertage 08:00 - 19:00 Uhr gemischte Sauna
Sauna XXL, jeden 2. Samstag im Monat (von Oktober bis April)
 08:00 -    0:00 Uhr gemischte Sauna

Ausschreibungen

Aktuelle Ausschreibungen finden Sie unter 
www.bornheim.de/rathaus/ausschreibungen;
aktuelle Stellenangebote unter
www.bornheim.de/rathaus/stellenangebote.
Öffentliche Ausschreibungen des StadtBetriebs Bornheim 
sind unter
www.stadtbetrieb-bornheim.de abrufbar.

Ausschuss für Stadtentwicklung
Donnerstag, 17.03.2016, 18 Uhr 

Ausschuss für Stadtentwicklung
Mittwoch, 06.04.2016, 18 Uhr

Stadtrat
Donnerstag, 07.04.2016, 18 Uhr

Ausschuss für Schule, Soziales und demographischen Wandel 
Dienstag, 12.04.2016, 18 Uhr

Integrationsrat      
Donnerstag, 14.04.2016, 18 Uhr, Raum 904 des Rathauses 
Bornheim

Ausschuss für Bürgerangelegenheiten
Donnerstag, 28.04.2016, 18 Uhr

Die nächsten Sitzungen und Veranstaltungen

Die Sitzungen und Veranstaltungen sind öffentlich. Sofern 
nicht ein anderer Ort angegeben ist, finden sie im Ratssaal 
des Bornheimer Rathauses, Rathausstraße 2, 53332 Born-
heim, statt. Weitere Informationen im Internet unter
www.bornheim.de oder unter session.stadt-bornheim.de.

verantwortlich: Bürgermeister der Stadt Bornheim

Bürgersprechstunde für Kin-
der, Jugendliche und Erwach-
sene in der Regel jeden 1. 
und 3. Donnerstag im Monat 
ab 16 Uhr.

Bitte vorher anmelden unter 
Telefon: 0 22 22 / 945 - 101.

Wartezeiten vermeiden und 
Termin vereinbaren unter 
Telefon:  0 22 22 / 945 - 181 
   oder    - 182

Alle Fraktionen bieten regel-
mäßig Sprechstunden an. Ihre 
Büros befinden sich im Serva-
tiuscenter, Servatiusweg 19-
23, Gebäude B, 3. OG.

CDU
nach Vereinbarung
Telefon: 0 22 22 / 9 95 63 25
Fax: 0 22 22 / 945 - 511
E-Mail: cdu-fraktion@rat.  
 stadt-bornheim.de

SPD
dienstags 10 - 13 Uhr  
und nach Vereinbarung

Telefon: 0 22 22 / 9 95 63 31 
Fax: 0 22 22 / 945 - 521
E-Mail: spd-fraktion@rat.  
 stadt-bornheim.de

Bündnis 90/
Die Grünen
nach Vereinbarung
Telefon: 0 22 22 / 9 95 63 28 
 0 151 / 20 74 61 04
Fax: 0 22 22 / 945 - 541
E-Mail: gruene@rat.  
 stadt-bornheim.de

UWG/Forum
nach Vereinbarung
Hans Gerd Feldenkirchen
Telefon: 0 22 22 / 9 95 63 45
Fax: 0 22 27 / 90 94 27
E-Mail: h.g.feldenkirchen@
 t-online.de

FDP
montags 17:30 - 18:30 Uhr 
(außer während der Ferien) 
und nach Vereinbarung
Telefon: 0 22 22 / 9 95 63 55
Fax: 0 22 22 / 994 - 452
E-Mail: fraktion@fdp-
 bornheim.de

Die Linke
montags 18 - 19 Uhr
Michael Lehmann
Telefon: 0 22 22 / 9 95 64 01 
E-Mail: milebo@web.de

24 Stunden Hotlline für Stö-
rungen der Wasserversor-
gung, Abwasserbeseitigung 
und Straßenbeleuchtung

Telefon: 0 22 27 / 93 20 77
oder Störungsmeldung unter 
www.bornheim.de

der Energieagentur Rhein-
Sieg in Kooperation mit der 
Verbraucherzentrale, kosten-
lose offene Sprechstunde im 
Rathaus, Raum 901,  
am 17. März 2016, 
14 - 17:30 Uhr.

Ansprechpartnerin bei der 
Stadt Bornheim: 
Manuela Domschat
Telefon: 0 22 22 / 945 - 307
E-Mail:  energieberatung@ 
 stadt-bornheim.de

Sprechstunden

Bürgermeister

BürgerBüro

Fraktionen

Störungsmeldung

Energieberatung

Königstraße 31
53332 Bornheim
Telefon: 0 22 22 / 2500
Internet:
www.bornheimerjugendtreff.de

Bornheimer 
Jugendtreff

Bornheim hat jetzt eine City-App, die ab sofort kostenlos in den 
App Stores verfügbar ist. Bürger und Gäste können sie sich auf 
dem Smartphone installieren und haben dadurch auch unter-
wegs einen schnellen und einfachen Zugang zu den Informatio-
nen und Service-Angeboten der Stadt.
Als dienstleistungsorientierte Kommune reagiert die Stadt Born-
heim mit der neuen App, die sie gemeinsam mit der Cityguide AG 
entwickelt hat, auf die steigende Mobilität ihrer Bürger. In der 
App sind alle wichtigen Informationen und Angebote der Stadt 
aufgelistet, z.B. Bürgerservices, Kindergärten und Schulen, Sport, 
Kultur, Vereine und natürlich der Bornheimer Spargel. Außerdem 
gibt es eine Verknüpfung mit der Rubrik „Aktuelles“ und mit dem 
Veranstaltungskalender auf der städtischen Internetseite.
Auch die Gewerbe- und Dienstleistungsbetriebe sowie die Gas-
tronomen sind verzeichnet. Dabei ist der Grundeintrag kostenlos 
und erfolgt automatisch. Darüber hinaus hat ein Vertreter der 
Cityguide AG den Unternehmen und Geschäften detaillierte Ein-
träge angeboten, die über den Grundeintrag hinausgehen. Auf 
diese Weise finanziert sich die App, die für die Stadt Bornheim 
kostenfrei ist.
Viele Bornheimer Unternehmen haben das Angebot wahrge-
nommen. So ist die App auch eine Maßnahme der Wirtschafts-
förderung und Standortwerbung, indem sie als Plattform für 
Gewerbebetriebe dient. Außerdem ist damit ein Werbeeffekt für 
den gesamten Gewerbe- und Dienstleistungsstandort Bornheim 
verbunden. 
Insgesamt machen die aktuellen und übersichtlichen Informatio-
nen die neue  App für Bornheimer ebenso wie für Gäste interes-
sant und nützlich. Dabei sind Struktur und Inhalte dynamisch. 
Sie sollen und werden sich kontinuierlich weiterentwickeln. 

Die App gibt es ab sofort kostenlos in den App Stores. Wer sie 
sich im Internet anschauen möchte, geht dazu auf http://born-
heim.cityguide.de und klickt „Cityguide Bornheim“ an. 

Mit der neuen City-App ist  
Bornheim immer dabei

n Bürgermeister Wolfgang Henseler und Wirtschaftsförderer 
Sebastian Römer (v.re.) präsentieren die neue City-App für Ta-
blet und Smartphone.

In den Osterferien – vom 21. März bis zum 1. April 2016 – finden 
in Merten auf der K33 im Kreuzungsbereich der Schubertstraße/
Schulstraße/Offenbachstraße Tiefbauarbeiten des Rhein-Sieg-
Kreises statt, weswegen die Straße dort voll gesperrt werden 
muss. Bei dem Kreuzungsbereich handelt es sich um eine aus-
gewiesene Unfallhäufungsstelle, zu der ein Beschluss der Unfall-
kommission vorliegt.
Während der Maßnahme auf der K33 wird der Durchgangs- und 
Individualverkehr weiträumig vom Landrat des Rhein-Sieg-
Kreises umgeleitet. Die Umleitungsstrecke  (U1) wird ausgeschil-
dert und führt über die L163 (Gebiet Weilerswist), die L182 und 
die L183. 
Auch die bestehende Umleitungsstrecke für die Kanalsanierung, 
die die Stadt Bornheim zurzeit auf der Jenner-/Lindenstraße 
durchführt, muss während der Maßnahme auf der K33 angepasst 

werden. Eine Alternativstrecke (U2) nach Hemmerich wird dazu 
durch Waldorf geleitet. Sie führt über die Pappelstraße, die Blu-
menstraße, die Sandstraße, den Straufsberg, den Heerweg und 
die Maaßenstraße.
Die Strecke der Buslinie 818 verändert sich während der Baumaß-
nahme auf der K33 ebenfalls: Die regulären Haltestellen Merten 
Heide, Rösberg Schule, Rösberg Hemmergasse und Hemmerich 
Schule können nicht angefahren werden. Um dies zu kompensie-
ren, wird die Haltestelle Merten Heide auf dem Rüttersweg um 
etwa 50 Meter verlegt (vor Hausnummer 128 bzw. 133), damit der 
Bus die Ersatzhaltestelle anfahren kann. Darüber hinaus werden 
die Haltestellen in Hemmerich und Rösberg durch einen Shuttle-
Service an die Haltestelle Waldorf Stadtbahn angebunden. 
Die Stadt Bornheim bittet alle Bürgerinnen und Bürger um Ver-
ständnis.

Shuttle-Service und Umleitungen bei 
Baumaßnahmen in den Osterferien



Amtliche Bekanntmachungen

Öffentliche Bekanntmachung
der Satzung für die Friedhöfe der Stadt Bornheim 

vom 09.12.2009 in der Fassung der
2. Änderungssatzung vom 04.03.2016

Aufgrund von § 4 des Bestattungsgesetzes NRW vom 17.06.2003 (SGV NRW 2127) und §§ 7, 41 Absatz 1 Satz 2 
Buchstabe f und 114 a der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666 / SGV. NRW. 2023), zuletzt geändert durch Gesetz vom 25.06.2015 
(GV. NRW. S. 496), hat der Verwaltungsrat des StadtBetrieb Bornheim in seiner Sitzung am 25.11.2015 folgende 
2. Satzung vom 04.03.2016 zur Änderung der Satzung für die Friedhöfe der Stadt Bornheim  beschlossen:

I. Allgemeine Bestimmungen

§ 1 Geltungsbereich
Diese Friedhofssatzung gilt für alle im Gebiet der Stadt Bornheim gelegenen und vom StadtBetrieb Bornheim 
verwalteten Friedhöfe. 

§ 2 Friedhofszweck
(1) Die Friedhöfe sind nichtrechtsfähige Anstalten des StadtBetrieb Bornheim. 
(2) Die Friedhöfe dienen der Bestattung der Toten (Leichen, Tot- und Fehlgeburten), 

1. die bzw. deren Eltern vor ihrem Ableben überwiegend oder bei ihrem Tode Einwohner/Einwohnerinnen 
der Stadt Bornheim waren, 

2. die in der Stadt Bornheim aufgefunden wurden und unbekannt sind, 
3. für die bereits zu Lebzeiten das Nutzungsrecht einer Wahlgrabstätte erworben wurde.
4. Darüber hinaus dienen die Friedhöfe auch der Bestattung der aus Schwangerschaftsabbrüchen stammen-

den Leibesfrüchte, falls die Eltern Einwohner der Stadt Bornheim sind.
(3) Die Bestattung anderer als in Absatz 2 genannter Verstorbener bedarf der vorherigen Zustimmung der Fried-

hofsverwaltung. 
(4) Bestattungen dürfen grundsätzlich nur auf den städtischen Friedhöfen vorgenommen werden. Ausnahmen gel-

ten für die zugelassenen Friedhöfe und Begräbnisplätze anderer Träger/Trägerinnen.

§ 3 Schließung und Entwidmung
(1) Friedhöfe und Friedhofsteile können für weitere Bestattungen gesperrt (Schließung) oder einer anderen Ver-

wendung zugeführt (Entwidmung) werden.
(2) Durch die Schließung wird die Möglichkeit weiterer Bestattungen ausgeschlossen. Soweit durch die Schlie-

ßung das Recht auf weitere Bestattungen in Wahlgrabstät-ten/Urnenwahlgrabstätten erlischt, wird den Nut-
zungsberechtigten für die restliche Nutzungszeit bei Eintritt eines weiteren Bestattungsfalles auf Antrag eine 
andere Wahlgrabstätte/Urnenwahlgrabstätte zur Verfügung gestellt. Außerdem können sie die Umbettung be-
reits bestatteter Leichen verlangen. 

(3) Durch die Entwidmung geht die Eigenschaft des Friedhofs als Ruhestätte der Toten verloren. Die Bestatteten 
werden, falls die Ruhezeit oder Nutzungszeit noch nicht abgelaufen ist, auf Kosten des StadtBetrieb Bornheim 
in andere Grabstätten umgebettet. 

(4) Schließung oder Entwidmung werden öffentlich bekannt gegeben. Die Nutzungsberechtigten von Wahlgrab-
stätten/Urnenwahlgrabstätten erhalten außerdem einen schriftlichen Bescheid, wenn ihr Aufenthalt bekannt 
oder ohne besonderen Aufwand zu ermitteln ist. 

(5) Umbettungstermine werden einen Monat vorher öffentlich bekannt gemacht. Gleichzeitig sind sie bei Reihen-
grabstätten/Urnenreihengrabstätten einem Angehörigen des Verstorbenen, bei Wahlgrabstätten/Urnenwahl-
grabstätten dem Nutzungsberechtigten mitzuteilen.

(6) Ersatzgrabstätten werden vom StadtBetrieb Bornheim auf ihre Kosten in ähnlicher Weise wie die Grabstätten 
auf den entwidmeten oder außer Dienst gestellten Friedhöfen/Friedhofsteilen hergerichtet, wenn die Ruhezeit/
das Nutzungsrecht der bisherigen Grabstätte noch nicht abgelaufen war. Die Ersatzwahlgrabstätten werden 
Gegenstand des Nutzungsrechtes. 

II. Ordnungsvorschriften

§ 4 Öffnungszeiten
(1) Die Friedhöfe sind während der an den Eingängen bekannt gegebenen Zeiten für den Besuch geöffnet.
(2) Die Friedhofsverwaltung kann aus besonderem Anlass das Betreten eines Friedhofes oder einzelner Friedhof-

steile vorübergehend untersagen.

§ 5 Verhalten auf dem Friedhof
(1) Alle auf den Friedhöfen anwesenden Personen haben sich der Würde des Ortes entsprechend zu verhalten. Die 

Anordnungen des Friedhofspersonals sind zu befolgen. 
(2) Kinder unter sechs Jahren dürfen die Friedhöfe nur in Begleitung Erwachsener betreten. 
(3) Auf den Friedhöfen ist es insbesondere nicht gestattet, 

1. die Wege mit Fahrzeugen oder Rollschuhen/Rollerblades/Skateboards aller Art zu befahren, ausgenom-
men Kinderwagen und Rollstühle sowie Fahrzeuge der Friedhofsverwaltung und der für den Friedhof zu-
gelassenen Gewerbetreibenden, soweit die Wege ausreichend befestigt sind und das Befahren zum Trans-
port von Material für Grabsteine, Grabaufbauten und Grabbepflanzungen unbedingt erforderlich ist, 

2. Waren aller Art sowie gewerbliche Dienste anzubieten oder diesbezüglich zu werben,
3. an Sonn- und Feiertagen oder in der Nähe einer Bestattung störende Arbeiten auszuführen, 
4. ohne schriftlichen Auftrag berechtigter Personen bzw. ohne Zustimmung der Friedhofsverwaltung ge-

werbsmäßig zu fotografieren,
5. Druckschriften zu verteilen, ausgenommen Drucksachen, die im Rahmen der Bestattungsfeier notwendig 

und üblich sind, 
6. den Friedhof und seine Einrichtungen, Anlagen und Grabstätten zu verunreinigen oder zu beschädigen 

sowie Rasenflächen und Grabstätten unberechtigt zu betreten, 
7. Abraum und Abfälle außerhalb der dafür bestimmten Stellen abzulagern, 
8. zu lärmen oder zu lagern,
9. Tiere mitzubringen, ausgenommen Blindenhunde.

(4) Die Friedhofsverwaltung kann Ausnahmen zulassen, soweit sie mit dem Zweck des Friedhofes und der Ord-
nung auf ihm vereinbar sind. 

(5) Totengedenkfeiern und andere nicht mit einer Bestattung zusammenhängende Veranstaltungen bedürfen der 
Zustimmung der Friedhofsverwaltung; sie sind spätestens vier Tage vorher anzumelden. 

§ 6 Gewerbliche Betätigung auf dem Friedhof
(1) Aus Gründen der öffentlichen Sicherheit oder Ordnung bedürfen – außer den Bestattungsunternehmern 

– Steinmetze und Bildhauer für ihre gewerbliche Tätigkeit auf den Friedhöfen der vorherigen Zulassung 
durch die Friedhofsverwaltung. Andere Gewerbetreibende müssen ihre Tätigkeit auf dem Friedhof der 
Friedhofsverwaltung anzeigen. 

(2) Auf ihren Antrag hin werden nur die in Abs. 1 Satz 1 genannten Gewerbetreibenden zugelassen, die  
1. in fachlicher, betrieblicher und persönlicher Hinsicht zuverlässig sind und
2. ihre Eintragung in die Handwerksrolle bzw. (bei Antragstellern des handwerksähnlichen Gewerbes) ih-

re Eintragung in das Verzeichnis gem. § 19 Handwerksordnung nachweisen oder die selbst oder deren 
fachliche Vertreter/Vertreterinnen die Meisterprüfung abgelegt haben oder die über eine vergleichbare 
Qualifikation verfügen. 

(3) Die Friedhofsverwaltung hat die Zulassung davon abhängig zu machen, dass der/die Antragsteller/Antrag-
stellerin einen für die Ausführung seiner/ihrer Tätigkeit ausreichenden Haftpflichtversicherungsschutz 
nachweist. 

(4) Die Zulassung erfolgt durch Ausstellung einer Berechtigungskarte. Die zugelassenen Gewerbetreibenden 
haben für ihre Bediensteten einen Bedienstetenausweis auszustellen. Die Zulassung und der Bediensteten-
ausweis sind dem aufsichtsberechtigten Friedhofspersonal auf Verlangen vorzuzeigen. Die Zulassung wird 
auf maximal fünf Jahre befristet und kann jeweils bis zu fünf Jahre verlängert werden. 

(5) Die Gewerbetreibenden und ihre Bediensteten haben die Friedhofssatzung und die dazu ergangenen Re-
gelungen zu beachten. Die Gewerbetreibenden haften für alle Schäden, die sie oder ihre Bediensteten im 
Zusammenhang mit ihrer Tätigkeit auf den Friedhöfen schuldhaft verursachen. 

(6) Gewerbliche Arbeiten auf den Friedhöfen dürfen nur werktags innerhalb der Öffnungszeiten ausgeführt 
werden. Die Arbeiten sind eine halbe Stunde vor Ablauf der Öffnungszeiten des Friedhofs, an Samstagen 
und Werktagen vor Feiertagen spätestens um 17 Uhr zu beenden. Soweit Öffnungszeiten nicht festgelegt 
sind, dürfen die Arbeiten nicht vor 7 Uhr begonnen und nach 19 Uhr weitergeführt werden. Die Friedhofs-
verwaltung kann Verlängerungen der Arbeitszeiten zulassen.

(7) Die für die Arbeiten erforderlichen Werkzeuge und Materialien dürfen auf den Friedhöfen nur an den von 
der Friedhofsverwaltung genehmigten Stellen gelagert werden. Bei Beendigung der Arbeiten sind die Ar-
beits- und Lagerplätze wieder in einen ordnungsgemäßen Zustand zu versetzen. Gewerbliche Geräte dürfen 
nicht an oder in den Wasserentnahmestellen der Friedhöfe gereinigt werden. 

(8) Die Entsorgung von Grabmalen, Einfassungen, sonstigen baulichen Anlagen, Abraum (insbesondere Fun-
damentierungsmaterial) und Verpackungsmaterialien (Transportmaterial, Paletten, Substrat- und Düngesä-
cke usw.) obliegt den Gewerbetreibenden nach den abfallrechtlichen Vorschriften.

(9) Die Friedhofsverwaltung kann die Zulassung der Gewerbetreibenden, die trotz schriftlicher Mahnung ge-
gen die Vorschriften der Friedhofssatzung verstoßen oder bei denen die Voraussetzungen des Abs. 2 ganz 
oder teilweise nicht mehr gegeben sind, auf Zeit oder Dauer durch schriftlichen Bescheid entziehen. Bei 
schweren Verstößen ist eine Mahnung entbehrlich.

III. Allgemeine Bestattungsvorschriften

§ 7 Anzeigepflicht und Bestattungszeit
(1) Jede Bestattung ist unverzüglich nach Bekundung des Sterbefalls bei der Friedhofsverwaltung anzumelden. 

Der Anmeldung sind die zur Bearbeitung erforderlichen Unterlagen beizufügen. 
(2) Mit dem Antrag auf Bestattung ist eine Person zu benennen, die über alle Grabangelegenheiten entscheidet 

und für den Zustand und die Pflege der Grabstätte verantwortlich ist. Verantwortlich ist bei Reihengrab-
stätten/Urnenreihengrabstätten der Empfänger/die Empfängerin der Grabanweisung, bei Wahlgrabstätten/
Urnenwahlgrabstätten der Inhaber/die Inhaberin des Nutzungsrechts. 

(3) Wird eine Bestattung in einer vorher erworbenen Wahlgrabstätte/Urnenwahlgrabstätte beantragt, ist auch 
das Nutzungsrecht nachzuweisen. 

(4) Soll eine Aschenbestattung erfolgen, so ist eine Bescheinigung über die Einäscherung vorzulegen. 
(5) Die Friedhofsverwaltung setzt Ort und Zeit der Bestattung fest. 

§ 8 Särge und Urnen
(1) Unbeschadet der Regelung der §§ 16 und §15 Abs. 7 sind Bestattungen grundsätzlich in Särgen oder Urnen 

vorzunehmen. Ausnahmsweise kann der Friedhofsträger auf Antrag die Bestattung ohne Sarg oder Urne 
gestatten, wenn nach den Grundsätzen oder Regelungen der Glaubensgemeinschaft, der die oder der Ver-
storbene angehört hat, eine Bestattung ohne Sarg oder Urne vorgesehen ist.

(2) Särge, Urnen und Überurnen müssen so beschaffen sein, dass die chemische, physikalische oder biolo-
gische Beschaffenheit des Bodens oder des Grundwassers nicht nachteilig verändert wird und bei Särgen 
die Verwesung der Leichen innerhalb der Ruhezeit ermöglicht wird. Überurnen aus Glas sind nur in Mau-
ernischen, Urnenstelen oder Kolumbarien zulässig. Die Särge müssen fest gefügt und so abgedichtet sein, 
dass jedes Durchsickern von Feuchtigkeit ausgeschlossen ist. Särge sowie Sargausstattungen, -beigaben 
und -abdichtungen müssen zur Vermeidung von Umweltbelastungen aus leichtverrottbaren Werkstoffen 
hergestellt sein. Sie dürfen keine PVC-, PCP-, formaldehydabspaltenden, nitrozellulosehaltigen oder son-
stigen umweltgefährdenden Lacke oder Zusätze enthalten. Die Kleidung der Leiche soll nur aus Papierstoff 
und Naturtextilien bestehen.

(3) Die Särge sollen folgende Abmessungen nicht überschreiten:
1. für Verstorbene bis zum vollendeten 5. Lebensjahr

Länge 1,25 m
Breite 0,60 m
Höhe 0,60 m

2. für Verstorbene nach dem vollendeten 5. Lebensjahr
Länge 2,10 m 
Breite 0,80 m
Höhe 0,80 m

Sind in Ausnahmefällen größere Särge erforderlich, ist die Zustimmung der Friedhofsverwaltung bei der 
Anmeldung der Bestattung einzuholen. 

(4) Für die Bestattung in vorhandenen Grüften sind nur Metallsärge oder Holzsärge mit Metalleinsatz zugelas-
sen, die luftdicht verschlossen sind.

§ 9 Ausheben der Gräber
(1) Die Gräber werden von der Friedhofsverwaltung oder einer von ihr beauftragten Fremdfirma ausgehoben 

und wieder verfüllt.
(2) Die Tiefe der einzelnen Gräber beträgt von der Erdoberfläche bis zur Oberkante des Sarges mindestens 0,90 

m, bis zur Oberkante der Urne mindestens 0,50 m. Bei Tiefengräbern beträgt die Tiefe der Grabsohle 2,40 
m. 

(3) Die Gräber für Erdbestattungen sollen voneinander durch mindestens 0,30 m starke Erdwände getrennt 
sein. 

(4) Die Nutzungsberechtigten haben Grabzubehör und, soweit für die Durchführung der Bestattung erforder-
lich, Grabmale, Fundamente, Grabeinfassungen und die Bepflanzung vorher entfernen zu lassen. Sofern 
beim Ausheben der Gräber Grabmale, Fundamente oder Grabzubehör durch die Friedhofsverwaltung ent-
fernt werden müssen, sind der Friedhofsverwaltung die dadurch entstehenden Kosten durch die Nutzungs-
berechtigten zu erstatten. 

(5) Nutzungsberechtigte einer benachbarten Grabstätte haben das Aufstellen des Erdcontainers oder den 
Überbau aus Dielen und Ähnliches zur Durchführung einer Bestattung in der benachbarten Grabstätte zu 
dulden.

§ 10 Ruhezeit
Die Ruhezeit für Leichen und Aschen beträgt 20 Jahre, bei Verstorbenen bis zum vollendeten 5. Lebensjahr 15 
Jahre. 

§ 11 Umbettungen
(1) Die Ruhe der Toten darf grundsätzlich nicht gestört werden. 
(2) Umbettungen von Leichen und Aschen bedürfen, unbeschadet der sonstigen gesetzlichen Vorschriften, der 

vorherigen Zustimmung der Friedhofsverwaltung. Die Zustimmung kann nur bei Vorliegen eines wichtigen 
Grundes erteilt werden, bei Umbettungen innerhalb der Stadt im ersten Jahre der Ruhezeit nur bei Vorlie-
gen eines dringenden öffentlichen Interesses. Umbettungen aus einer Reihengrabstätte/Urnenreihengrab-
stätte in eine andere Reihengrabstätte/Urnenreihengrabstätte sind innerhalb der Stadt nicht zulässig. § 3 
Abs. 2 und 3 bleiben unberührt. 

(3) Alle Umbettungen (mit Ausnahme der Maßnahmen von Amts wegen) erfolgen nur auf Antrag. Antragsbe-
rechtigt ist bei Umbettungen aus Reihengrabstätten/Urnenreihengrabstätten der Empfänger/die Empfän-
gerin der Grabanweisung, bei Umbettungen aus Wahlgrabstätten/Urnenwahlgrabstätten der jeweilige Nut-
zungsberechtigte. Mit dem Antrag ist die Grabanweisung bzw. Nutzungsurkunde vorzulegen. In den Fällen 
des § 26 Abs. 1 Satz 4 und bei Entziehung von Nutzungsrechten gem. § 26 Abs. 2 Satz 2 können Leichen 
oder Aschen, deren Ruhezeit nicht abgelaufen ist, von Amts wegen in Reihengrabstätten/Urnenreihengrab-
stätten umgebettet werden. 

(4) Alle Umbettungen, die nach einem Zeitraum von zehn Jahren durchgeführt werden, werden von der Fried-
hofsverwaltung oder einer von ihr beauftragten Fremdfirma durchgeführt. In allen anderen Fällen, in denen 
kein dringendes öffentliches Interesse besteht, hat die Antragstellerin/der Antragsteller für die ordnungs-
gemäße Durchführung zu sorgen. In allen Fällen bestimmt die Friedhofsverwaltung den Zeitpunkt der Um-
bettung.

(5) Der Ablauf der Ruhezeit und der Nutzungszeit wird durch eine Umbettung nicht unterbrochen oder ge-
hemmt. 

(6) Leichen und Aschen dürfen zu anderen als zu Umbettungszwecken nur aufgrund behördlicher oder richter-
licher Anordnung ausgegraben werden. 

(7) Die Kosten der Umbettung hat der Antragsteller zu tragen. Das gilt auch für den Ersatz von Schäden, die an 
benachbarten Grabstätten und Anlagen durch eine Umbettung entstehen, soweit sie notwendig aufgetreten 
sind oder den StadtBetrieb Bornheim oder deren Beauftragte bezüglich dieser nur leichte Fahrlässigkeit 
trifft.
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IV. Grabstätten und Aschenstreufelder

§ 12 Arten der Grabstätten
(1) Die Grabstätten und Aschenstreufelder bleiben Eigentum des Friedhofseigentümers. An ihnen können nur 

Rechte nach dieser Satzung erworben werden. 
(2) Die Grabstätten werden unterschieden in 

1. Reihengrabstätten, 
2. Wahlgrabstätten,
3. Urnenreihengrabstätten, 
4. Urnenwahlgrabstätten,
5. anonyme Urnenreihengrabstätten. 

(3) Es besteht kein Anspruch auf Erwerb oder Wiedererwerb des Nutzungsrechts an einer der Lage nach be-
stimmten Grabstätte oder auf Unveränderlichkeit der Umgebung. 

§ 13 Reihengrabstätten
(1) Reihengrabstätten sind Grabstätten für Erdbestattungen, die der Reihe nach belegt und im Todesfall für die 

Dauer der Ruhezeit der zu Bestattenden zugeteilt werden. Über die Zuteilung wird eine Grabanweisung er-
teilt. Ein Wiedererwerb des Nutzungsrechtes an der Reihengrabstätte ist nicht möglich. 

(2) Es werden Reihengrabfelder eingerichtet
1. für Verstorbene bis zum vollendeten 5. Lebensjahr einschließlich Tot- und Fehlgeburten,
2. für Verstorbene ab dem vollendeten 5. Lebensjahr. 

(3) In jeder Reihengrabstätte darf nur eine Leiche bestattet werden. Es ist jedoch zulässig, in einer Reihen-
grabstätte die Leichen eines Kindes unter einem Jahr, Tot- und Fehlgeburten sowie die aus einem Schwan-
gerschaftsabbruch stammende Leibesfrucht und eines/einer gleichzeitig beigesetzten Familienangehörigen 
oder die Leichen von gleichzeitig verstorbenen Geschwistern unter 5 Jahren zu bestatten. 

(4) Das Abräumen von Reihengrabfeldern oder Teilen von ihnen nach Ablauf der Ruhezeiten ist drei Monate 
vorher öffentlich und durch ein Hinweisschild auf dem betreffenden Grabfeld bekannt zu machen.

(5) Auf dem Friedhof Bornheim wird ein als Rasenfläche angelegtes Grabfeld für sog. „Pflegefreie Reihengrab-
stätten“ unterhalten. Es handelt sich um einstellige Grabstätten für Körperbestattungen, die der Reihe nach 
belegt und für die Dauer der Ruhefrist vergeben werden. Die Grabstätten werden für die Dauer der Ruhefrist 
vom StadtBetrieb unterhalten. Es gelten die Vorschriften für Reihengrabstätten entsprechend.
Eine individuelle Anlage einzelner Grabstätten sowie die Errichtung von Grabmalen, Einfassungen oder son-
stigen baulichen Anlagen ist nicht zulässig. 

 
§ 14 Wahlgrabstätten
(1) Wahlgrabstätten sind Grabstätten für Erdbestattungen, an denen auf Antrag ein Nutzungsrecht für die Dauer 

von 20 Jahren (Nutzungszeit) verliehen und deren Lage im Benehmen mit den Erwerbern/Erwerberinnen 
bestimmt wird. Auf Antrag der Nutzungsberechtigten kann die Nutzungszeit beim Ersterwerb auf bis zu 30 
Jahre erhöht werden. Die Friedhofsverwaltung kann die Erteilung eines Nutzungsrechts ablehnen, insbeson-
dere wenn die Schließung nach § 4 beabsichtigt ist.
Auf Antrag der Nutzungsberechtigten kann die Nutzungszeit in der Regel um bis zu 30 Jahre verlängert wer-
den. Die Verlängerung kann unter Bedingungen und Auflagen erteilt, versagt oder widerrufen werden, wenn 
dies aus überwiegendem öffentlichem Interesse geboten ist. 

(2) Nutzungsrechte an Wahlgrabstätten werden nur anlässlich eines Todesfalls verliehen. 
Soweit auf dem jeweiligen Friedhof Wahlgrabstätten in ausreichender Anzahl zur Verfügung stehen, kann 
Bürgern/Bürgerinnen der Stadt Bornheim der Erwerb einer Wahlgrabstätte zu Lebzeiten gestattet werden. 

(3) Wahlgrabstätten werden als ein- oder mehrstellige Grabstätten vergeben. In einem Wahlgrab können je ei-
ne Leiche oder bis zu sechs Urnen in Ober- und Tieflage bestattet werden. Darüber hinaus können zu einer 
Körperbestattung in Oberlage zusätzlich bis zu zwei Urnen am Fußende beigesetzt werden. Nach Ablauf der 
Ruhezeit einer Leiche oder aller Aschen kann eine weitere Bestattung erfolgen, wenn die restliche Nutzungs-
zeit die Ruhezeit erreicht oder ein Nutzungsrecht mindestens für die Zeit bis zum Ablauf der Ruhezeit wieder 
erworben worden ist. 

(4) Das Nutzungsrecht entsteht mit Aushändigung der Nutzungsurkunde. 
(5) Auf den Ablauf des Nutzungsrechts werden die jeweiligen Nutzungsberechtigten drei Monate vorher schrift-

lich, falls sie nicht bekannt oder nicht ohne besonderen Aufwand zu ermitteln sind, durch eine öffentliche 
Bekanntmachung und durch einen Hinweis für die Dauer von zwei Monaten auf der Grabstätte hingewiesen. 

(6) Schon bei der Verleihung des Nutzungsrechts sollen die Erwerber/Erwerberinnen für den Fall ihres Able-
bens aus dem in Satz 2 genannten Personenkreis ihre Nachfolger/Nachfolgerinnen im Nutzungsrecht be-
stimmen und ihnen das Nutzungsrecht durch schriftlichen Vertrag übertragen. Wird bis zu ihrem Ableben 
keine derartige Regelung getroffen, geht das Nutzungsrecht in nachstehender Reihenfolge auf die Angehöri-
gen des/der verstorbenen Nutzungsberechtigten mit deren Zustimmung über: 
1. auf den überlebenden Ehegatten/die Ehegattin
2. auf den Lebenspartner nach dem Gesetz über die eingetragene Lebenspartnerschaft
3. auf die Kinder
4. auf die Stiefkinder 
5. auf die Enkel in der Reihenfolge der Berechtigung ihrer Väter oder Mütter
6. auf die Eltern 
7. auf die vollbürtigen Geschwister
8. auf die Stiefgeschwister 
9. auf die nicht unter 1.- 8. fallenden Erben 
Innerhalb der einzelnen Gruppen wird der/die Älteste Nutzungsberechtigter/Nutzungsberechtigte. Sofern 
keine der vorgenannten Personen innerhalb eines Jahres nach dem Ableben des/der bisherigen Nutzungsbe-
rechtigten die Zustimmung nach Satz 2 erklärt, erlischt das Nutzungsrecht.

(7) Nutzungsberechtigte können das Nutzungsrecht nur auf eine Person aus dem Kreis der in Abs. 6 Satz 2 ge-
nannten Personen übertragen. Sie bedürfen hierzu der vorherigen Zu-stimmung der Friedhofsverwaltung. 

(8) Alle Rechtsnachfolger/Rechtsnachfolgerinnen haben das Nutzungsrecht unverzüglich nach Erwerb auf sich 
umschreiben zu lassen. 

(9) Nutzungsberechtigte haben im Rahmen der Friedhofssatzung und der dazu ergangenen Regelungen das 
Recht, in der Wahlgrabstätte beigesetzt zu werden, bei Eintritt eines Bestattungsfalls über andere Bestat-
tungen und über die Art der Gestaltung und der Pflege der Grabstätte zu entscheiden. 

(10) Das Nutzungsrecht an unbelegten Grabstätten kann jederzeit, an teilbelegten Grabstätten erst nach Ablauf 
der letzten Ruhezeit zurückgegeben werden. 

(11) Das Ausmauern von Wahlgrabstätten ist nicht zulässig. 
(12) Auf dem Friedhof Bornheim wird ein Sondergrabfeld für Angehörige der islamischen Glaubensgemeinschaft 

unterhalten. Eine Beerdigung in diesen Grabstellen ist einer Beerdigung in einem einstelligen Wahlgrab 
gleichgestellt.

§ 15 Aschenbeisetzungen
(1) Aschen dürfen beigesetzt werden in 

1. Urnenreihengrabstätten, 
2. Urnenwahlgrabstätten, 
3. anonymen Urnenreihengrabstätten,
4. Grabstätten für Erdbestattungen mit Ausnahme der Reihengrabstätten, 
5. Baumgrabstätten,
6. Urnengemeinschaftsgrabstätten

(2) Urnenreihengrabstätten sind Aschengrabstätten, die der Reihe nach belegt und im Todesfall für die Dauer 
der Ruhezeit zur Beisetzung einer Asche abgegeben werden. Über die Zuteilung wird eine Grabanweisung 
ausgehändigt. Ein Wiedererwerb des Nutzungsrechts ist nicht möglich.

(3) Urnenwahlgrabstätten sind für Urnenbestattungen bestimmte Grabstätten, an denen auf Antrag ein Nut-
zungsrecht für die Dauer von 20 Jahren (Nutzungszeit) verliehen wird. Auf Antrag der Nutzungsberechtigten 
kann die Nutzungszeit beim Ersterwerb auf bis zu 30 Jahre erhöht werden. Die Zahl der Urnen, die in einer 
Urnenwahlgrabstätte bestattet werden kann, richtet sich nach der Größe der Grabstätten. 

(4) Urnenwahlgrabstätten können außer in Grabfeldern auch in Kolumbarien, Mauern, Terrassen und Hallen 
eingerichtet werden. 

(5) Soweit sich nicht aus dieser Satzung etwas anderes ergibt, gelten die Vorschriften für die Reihengrabstätten 
und für die Wahlgrabstätten entsprechend auch für Urnengrabstätten. 

(6) Auf dem Friedhof Bornheim wird ein als Rasenfläche angelegtes Urnengräberfeld unterhalten, das der Bei-
setzung von Personen dient, deren Grabstätte nicht besonders kenntlich gemacht wird. Die Urnen werden 
unter Ausschluss der Angehörigen und sonstigen Personen der Reihe nach beigesetzt. Die Beisetzungsstelle 

wird nicht bekannt gegeben (anonyme Beisetzung). Diese Beisetzungsart ist einer Beisetzung in einer Ur-
nenreihengrabstätte gleichgestellt.

(7) Baumgrabstätten sind für Urnenbestattungen bestimmte Wahlgrabstätten, an denen auf Antrag ein Nut-
zungsrecht für die Dauer von 20 Jahren (Nutzungszeit) verliehen wird. Auf Antrag der Nutzungsberechtigten 
kann die Nutzungszeit beim Ersterwerb auf bis zu 30 Jahre erhöht werden. Es können bis zu zwei Urnen 
beigesetzt werden. Die Beisetzung erfolgt im Traufbereich eines Baumes. Die Beisetzung muss in einer 
biologisch abbaubaren Aschekapsel erfolgen; Überurnen sind nicht erlaubt. Die Grabstätten werden durch 
den StadtBetrieb Bornheim unterhalten. Je nach Anlage durch den StadtBetrieb Bornheim können entweder 
Namensschilder mit den Daten des/der Verstorbenen an einer zentralen Tafel oder einem Gedenkstein ange-
bracht werden oder die Kennzeichnung kann durch eine Liegeplatte erfolgen.

(8) Urnengemeinschaftsgrabstätten sind für Urnenbestattungen bestimmte Wahlgrabstätten, an denen auf An-
trag ein Nutzungsrecht für die Dauer von 20 Jahren (Nutzungszeit) verliehen wird. Auf Antrag der Nut-
zungsberechtigten kann die Nutzungszeit beim Ersterwerb auf bis zu 30 Jahre erhöht werden. Es können 
bis zu zwei Urnen beigesetzt werden. Die Beisetzung erfolgt in eine einheitliche, gestaltete und bepflanzte 
Grabfläche, die durch den StadtBetrieb Bornheim unterhalten wird. Je nach Anlage durch den StadtBetrieb 
Bornheim können entweder Namensschilder mit den Daten des/der Verstorbenen an einer zentralen Tafel 
oder einem Gedenkstein angebracht werden oder die Kennzeichnung kann durch eine Liegeplatte erfolgen.

§ 16 Aschenstreufelder
(1) Die Asche wird auf einem vom Friedhofsträger festgelegten Bereich des Friedhofs Bornheim durch Verstreu-

ung der Asche beigesetzt, wenn der Verstorbene dies durch Verfügung von Todes wegen bestimmt hat.
(2) Dem Friedhofsträger ist vor Verstreuung der Asche die Verfügung von Todes wegen im Original vorzulegen. 

Am Aschenstreufeld wird nicht gekennzeichnet, wer beigesetzt worden ist. Grabmale und bauliche Anlagen 
sind nicht zulässig.

§ 17 Abmessungen der Grabstätten
(1) Die Größe der Gräber ergibt sich aus dem Belegungsplan. Grabstätten haben je Grabstelle in der Regel fol-

gende Abmessungen:

  Grabstättenart Breite Länge
1. Reihengrabstätten für Verstorbene 

bis zum 5. Lebensjahr 0,80 m 1,25 m
2. Reihengrabstätten für Verstorbene 

nach dem vollendeten 5. Lebensjahr 1,25 m 2,50 m
3. Wahlgrabstätten 1,25 m 2,50 m
4. Urnenreihengrabstätten 0,62 m 0,80 m
5. Urnenwahlgrabstätten 1,25 m 0,80 m

(2) Zwischen den Grabstätten sind seitlich folgende Flächen von Aufbauten und Aufwuchs freizuhalten:
1. Flächen von je 0,15 m (insgesamt 0,30 m) Breite zwischen den Grabstätten nach Abs. 1 Nr. 2. und 3 und
2. Flächen von je 0,10 m (insgesamt 0,20 m) Breite zwischen den Grabstätten nach Abs. 1 Nr. 1., 4. und 5. 

Bei mehrstelligen Wahlgrabstätten sind die o. g. Seitenabstände lediglich am äußeren Rand der mehrstelli-
gen Wahlgrabstätte einzuhalten.

V. Gestaltung der Grabstätten

§ 18 Allgemeine Gestaltungsvorschriften
Jede Grabstätte ist so zu gestalten und an die Umgebung anzupassen, dass der Friedhofszweck und der Zweck 
dieser Satzung sowie die Würde des Friedhofs in seinen einzelnen Teilen und in seiner Gesamtanlage gewahrt 
wird. 
Insbesondere ist zu beachten:
1. Auf jeder Grabstätte darf nur ein Grabmal errichtet werden. Die Grabmale sind an der Kopfseite zu errichten. 

Ausgenommen hiervon sind Kissensteine.
2. Die Größe der Grabmale muss in einem angemessenen Verhältnis zur Größe der Grabstätten stehen.
3. Es dürfen nur Grabmale aus Naturstein, Holz oder handwerklich bearbeitetem Metall und Einfassungen aus 

Naturstein verwendet werden.
4. Die Gestaltung des anonymen Grabfeldes und des Aschenstreufeldes obliegt der Friedhofsverwaltung.

§ 19 Zustimmungserfordernis
(1) Die Errichtung und jede Veränderung von Grabmalen bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung der 

Friedhofsverwaltung. Auch provisorische Grabmale sind zustimmungspflichtig, sofern sie größer als 0,25 x 
0,30 m bzw. als Holzkreuz höher als 0,70 m sind. Antragsteller/Antragstellerinnen haben die Grabanweisung 
bzw. die Nutzungsurkunde vorzulegen. 

(2) Den Anträgen sind zweifach beizufügen: 
1. Der Grabmalentwurf mit Grundriss, Vorder- und Seitenansicht im Maßstab 1:10 unter Angabe des Mate-

rials, seiner Bearbeitung, der Anordnung der Schrift, der Ornamente und der Symbole sowie der Funda-
mentierung. 

2. Soweit es zum Verständnis erforderlich ist, Zeichnungen der Schrift, der Ornamente und der Symbole im 
Maßstab 1:1 unter Angabe des Materials, seiner Bearbeitung, des Inhalts, der Form und der Anordnung. 
In besonderen Fällen kann die Vorlage eines Modells im Maßstab 1:10 oder das Aufstellen einer Attrap-
pe in natürlicher Größe auf der Grabstätte verlangt werden. 

(3) Die Errichtung und jede Veränderung aller sonstigen baulichen Anlagen bedürfen ebenfalls der vorherigen 
schriftlichen Zustimmung der Friedhofsverwaltung. Die Absätze 1 und 2 gelten entsprechend. 

(4) Die Zustimmung erlischt, wenn das Grabmal oder die sonstige bauliche Anlage nicht binnen eines Jahres 
nach der Zustimmung errichtet worden ist. 

(5) Die nicht zustimmungspflichtigen provisorischen Grabmale sind nur als naturlasierte Holztafeln oder Holz-
kreuze zulässig und dürfen nicht länger als zwei Jahre nach der Beisetzung auf der Grabstätte belassen wer-
den. 

§ 20 Anlieferung
(1) Bei der Anlieferung von Grabmalen oder sonstigen baulichen Anlagen ist der Friedhofsverwaltung der ge-

nehmigte Aufstellungsantrag vorzulegen. 
(2) Der Aufstellungszeitpunkt ist der Friedhofsverwaltung mindestens eine Woche vorher anzuzeigen. 

§ 21 Fundamentierung und Befestigung
(1) Zum Schutz der Allgemeinheit und des Nutzungsberechtigen sind die Grabmale nach den allgemein aner-

kannten Regeln des Handwerks (Richtlinie für die Erstellung und Prüfung von Grabmalanlagen des Bun-
desinnungsverbands des Deutschen Steinmetz-, Stein- und Holzbildhauerhandwerks oder Technische An-
leitung zur Standsicherheit von Grabmalanlagen der Deutschen Naturstein Akademie e.V. in der jeweils 
gültigen Fassung) so zu fundamentieren und zu befestigen, dass sie dauernd standsicher sind und auch beim 
Öffnen benachbarter Gräber nicht umstürzen oder sich senken können. Dies gilt für sonstige bauliche Anla-
gen entsprechend. 

(2) Die Art der Fundamentierung und der Befestigung, insbesondere die Größe und Stärke der Fundamente, be-
stimmt die Friedhofsverwaltung gleichzeitig mit der Zustimmung nach § 19. Die Friedhofsverwaltung kann 
überprüfen, ob die vorgeschriebene Fundamentierung durchgeführt worden ist. 
Die Stärke der Grabmale muss die Standfestigkeit gewährleisten. Die Mindeststärke der Grabmale beträgt 

0,12 m  bei Grabmalen bis  1,00 m Höhe, 
0,16 m  bei Grabmalen bis  1,50 m Höhe und 
0,18 m  bei Grabmalen ab  1,50 m Höhe.

Die Friedhofsverwaltung kann weitergehende Anforderungen stellen, wenn dies aus Gründen der Standsi-
cherheit erforderlich ist.

(3) Wurde das Grabmal ohne die Zustimmung nach § 19 oder die vorherige Ankündigung gem. § 20 aufgestellt, 
kann die Friedhofsverwaltung auf Kosten des Empfängers/der Empfängerin der Grabanweisung oder des/der 
Nutzungsberechtigten die Standsicherheit des Grabmals und seiner Fundamentierung durch Sachverständi-
ge überprüfen lassen.

 
§ 22 Unterhaltung
(1) Die Grabmale und sonstigen baulichen Anlagen sind dauernd im würdigen und verkehrssicheren Zustand zu 

halten. Verantwortlich ist insoweit bei Reihengrabstätten/Urnenreihengrabstätten der Inhaber/die Inhaberin 
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der Grabanweisung, bei Wahlgrab-stätten/Urnenwahlgrabstätten der/die jeweilige Nutzungsberechtigte. 
(2) Erscheint die Standsicherheit von Grabmalen, sonstigen baulichen Anlagen oder Teilen davon gefährdet, 

sind die Verantwortlichen verpflichtet, unverzüglich Abhilfe zu schaffen. Bei Gefahr im Verzug kann die 
Friedhofsverwaltung auf Kosten der Verantwortlichen Sicherungsmaßnahmen (z.B. Umlegung von Grab-
malen) treffen. Wird der ordnungswidrige Zustand trotz schriftlicher Aufforderung der Friedhofsverwaltung 
nicht innerhalb einer festzusetzenden angemessenen Frist beseitigt, ist die Friedhofsverwaltung berechtigt, 
das Grabmal oder Teile davon auf Kosten der Verantwortlichen zu entfernen. Die Friedhofsverwaltung ist 
verpflichtet, diese Gegenstände drei Monate auf Kosten des/der Verantwortlichen aufzubewahren. Sind die 
Verantwortlichen nicht bekannt oder ohne besonderen Aufwand nicht zu ermitteln, genügen als Aufforde-
rung eine öffentliche Bekanntmachung und ein Hinweisschild auf der Grabstätte, das für die Dauer von 
einem Monat aufgestellt wird. 

(3) Die Verantwortlichen sind für jeden Schaden verantwortlich, der durch das Umstürzen von Grabmalen oder 
Grabmalteilen verursacht wird; die Haftung der Gemeinde bleibt unberührt; die Verantwortlichen haften 
dem StadtBetrieb Bornheim im Innenverhältnis, soweit den StadtBetrieb Bornheim nicht grobe Fahrlässig-
keit oder Vorsatz trifft.

§ 23 Entfernung
(1) Vor Ablauf der Ruhezeit oder der Nutzungszeit dürfen Grabmale und sonstige bauliche Anlagen nur mit vor-

heriger schriftlicher Zustimmung der Friedhofsverwaltung entfernt werden. 
(2) Nach Ablauf der Ruhezeit oder der Nutzungszeit oder nach der Entziehung von Nutzungsrechten sind die 

Grabmale und sonstigen baulichen Anlagen zu entfernen. Geschieht dies nicht binnen drei Monaten, so ist 
die Friedhofsverwaltung berechtigt, die Grabstätte abräumen zu lassen. Die Friedhofsverwaltung ist nicht 
verpflichtet, das Grabmal oder sonstige bauliche Anlagen zu verwahren. Grabmal oder sonstige bauliche An-
lagen gehen entschädigungslos in das Eigentum der Stadt über, wenn dies bei Erwerb des Nutzungsrechts 
oder bei Genehmigung für die Errichtung des Grabmals oder sonstiger baulicher Anlagen schriftlich festge-
legt wurde. Sofern Wahlgrabstätten von der Friedhofsverwaltung abgeräumt werden, haben die jeweiligen 
Nutzungsberechtigten die Kosten zu tragen. 

(3) Die Friedhofsverwaltung ist berechtigt, ohne ihre Zustimmung aufgestellte Grabmale und sonstige bauliche 
Anlagen einen Monat nach Benachrichtigung des Inhabers/der Inhaberin der Grabanweisung oder des/der 
Nutzungsberechtigten auf dessen/deren Kosten entfernen zu lassen. 

VI. Herrichtung und Pflege der Grabstätten

§ 24 Herrichtung und Unterhaltung
(1) Alle Grabstätten müssen im Rahmen der Vorschriften des § 18 hergerichtet und dauernd in Stand gehalten 

werden. Dies gilt entsprechend für den Grabschmuck. Verwelkte Blumen und Kränze sind unverzüglich von 
den Grabstätten zu entfernen. 

(2) Die Gestaltung der Gräber ist dem Gesamtcharakter des Friedhofs, dem besonderen Charakter des Fried-
hofsteils und der unmittelbaren Umgebung anzupassen. Die Grabstätten dürfen nur mit Pflanzen bepflanzt 
werden, die andere Grabstätten und die öffentlichen Anlagen und Wege nicht beeinträchtigen. 

(3) Für die Herrichtung und Instandhaltung sind die Inhaber/Inhaberinnen der Grabanweisung oder die Nut-
zungsberechtigten verantwortlich. Die Verpflichtung erlischt mit dem Ablauf der Ruhezeit oder des Nut-
zungsrechts. 

(4) Die Herrichtung und jede wesentliche Änderung bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung der Fried-
hofsverwaltung. Antragsteller/Antragstellerinnen haben die Grabanweisung bzw. die Nutzungsurkunde vor-
zulegen. 

(5) Reihengrabstätten/Urnenreihengrabstätten müssen innerhalb von drei Monaten nach der Bestattung, Wahl-
grabstätten/Urnenwahlgrabstätten innerhalb von drei Monaten nach dem Erwerb des Nutzungsrechts her-
gerichtet werden. 

(6) Die Herrichtung, Unterhaltung und Veränderung der gärtnerischen Anlagen außerhalb der Grabstätten ob-
liegt ausschließlich der Friedhofsverwaltung.

§ 25 Verbot der Verwendung von Pflanzenschutzmitteln und Kunststoffen
(1) Die Verwendung von chemischen Pflanzenschutz- und Unkrautbekämpfungsmitteln bei der Grabpflege ist 

nicht gestattet.
(2) Kunststoffe und sonstige nicht verrottbare Werkstoffe dürfen in sämtlichen Produkten der Trauerfloristik, 

insbesondere in Kränzen, Trauergebinden, Trauergestecken, im Grabschmuck und bei Grabeinfassung so-
wie bei Pflanzenzuchtbehältern, die an der Pflanze verbleiben, nicht verwendet werden. Ausgenommen sind 
Grabvasen, Markierungszeichen, Gießkannen und anderes Kleinzubehör. Solche Gegenstände sind nach En-
de des Gebrauchs vom Friedhof zu entfernen oder in den zur Abfalltrennung vorgesehenen Behältnissen 
abzulegen.

§ 26 Vernachlässigung der Grabpflege
(1) Wird eine Reihengrabstätte/Urnenreihengrabstätte nicht ordnungsgemäß hergerichtet oder gepflegt, haben 

die gem. § 24 Abs. 3 Verpflichteten nach schriftlicher Aufforderung der Friedhofsverwaltung die Grabstätte 
innerhalb einer angemessenen Frist in Ordnung zu bringen. Sind die Grabpflegeverpflichteten nicht bekannt 
oder nicht ohne besonderen Aufwand zu ermitteln, wird durch eine öffentliche Bekanntmachung auf die Ver-
pflichtung zur Herrichtung und Pflege hingewiesen. Außerdem werden sie durch ein Hinweisschild auf der 
Grabstätte aufgefordert, sich mit der Friedhofsverwaltung in Verbindung zu setzen. Bleibt die Aufforderung 
oder der Hinweis drei Monate unbeachtet, kann die Friedhofsverwaltung auf Kosten der Verpflichteten
1. die Grabstätte abräumen, einebnen und einsäen und 
2. Grabmale und sonstige bauliche Anlagen beseitigen lassen. 

(2) Kommen Nutzungsberechtigte einer Wahlgrabstätte/Urnenwahlgrabstätte ihrer Verpflichtung gem. Abs. 1 
nicht nach, kann die Friedhofsverwaltung die Grabstätte auf ihre Kosten in Ordnung bringen lassen oder das 
Nutzungsrecht ohne Entschädigung entziehen. Im Entziehungsbescheid werden die Nutzungsberechtigten 
aufgefordert, das Grabmal und die sonstigen baulichen Anlagen innerhalb von drei Monaten nach Unan-
fechtbarkeit des Entziehungsbescheids zu entfernen. Im Übrigen ist Absatz 1 anzuwenden. 

(3) Bei ordnungswidrigem Grabschmuck gilt Abs. 1 Satz 1 entsprechend. Wird die Aufforderung nicht befolgt 
oder sind die Verantwortlichen nicht bekannt oder nicht ohne besonderen Aufwand zu ermitteln, kann die 
Friedhofsverwaltung auf Kosten der Verantwortlichen den Grabschmuck entfernen. 

VII. Leichenhallen und Trauerfeiern

§ 27 Benutzung der Leichenhallen
(1) Die Leichenhallen dienen der Aufnahme der Leichen bis zur Bestattung. Sie dürfen nur mit Erlaubnis der 

Friedhofsverwaltung und in Begleitung von Angehörigen des Friedhofspersonals oder des Bestatters/der 
Bestatterin betreten werden. 

(2) Sofern keine gesundheitsaufsichtlichen oder sonstigen Bedenken bestehen, können die Angehörigen die 
Verstorbenen während der festgesetzten Zeiten sehen. Die Särge sind spätestens eine halbe Stunde vor Be-
ginn der Trauerfeier oder Beisetzung zu schließen. 

(3) Am Fußende des Sarges ist eine deutlich sichtbare Aufschrift mit 
1. Namen, Alter und letztem Wohnort des/der Verstorbenen,
2. Namen und Anschrift des Bestatters/der Bestatterin,
3. Friedhof und Zeit der Beisetzung und der Trauerfeier, sobald diese bekannt sind,

 fest anzubringen. 

§ 28 Trauerfeier
(1) Die Trauerfeiern können in einem dafür bestimmten Raum, am Grab oder an einer anderen im Freien vorge-

sehenen Stelle abgehalten werden.
(2) Auf Antrag der Hinterbliebenen kann die örtliche Ordnungsbehörde gestatten, dass während der Trauerfeier 

der Sarg geöffnet wird. Der Antrag kann nicht genehmigt werden, wenn der oder die Verstorbene an einer 
ansteckenden übertragbaren Krankheit nach dem Infektionsschutzgesetz gelitten, die Leichenverwesung 
bereits begonnen hat oder die Ausstellung der Leiche der Totenwürde oder dem Pietätsempfinden der an der 
Trauerfeier Teilnehmenden widersprechen würde.

(3) Die Benutzung des Trauerfeierraums kann untersagt werden, wenn der/die Verstorbene an einer melde-
pflichtigen übertragbaren Krankheit gelitten hat oder Bedenken wegen des Zustands der Leiche bestehen. 

(4) Jede Benutzung des Trauerfeierraums, jede Musik- und Gesangsdarbietung auf den Friedhöfen bedarf der 
vorherigen Zustimmung der Friedhofsverwaltung. Die Auswahl der Musiker/Musikerinnen und der Darbie-
tung muss gewährleisten, dass ein würdiger Rahmen gewahrt bleibt.

VIII. Schlussvorschriften

§ 29 Alte Rechte
Waren bei Inkrafttreten dieser Satzung das Nutzungsrecht bereits erworben bzw. die Ruhefrist noch nicht abge-
laufen, so gelten für die Nutzungszeit dieser Grabstätten die bisherigen Vorschriften.

§ 30 Haftung
Der StadtBetrieb Bornheim haftet nicht für Schäden, die durch nicht satzungsgemäße Benutzung der Friedhöfe, 
ihrer Anlagen oder ihrer Einrichtungen, durch dritte Personen oder durch Tiere entstehen. Ihr obliegen keine 
besonderen Obhuts- und Überwachungspflichten. Im Übrigen haftet der StadtBetrieb Bornheim nur bei Vorsatz 
und grober Fahrlässigkeit. Die Vorschriften über Amtshaftung bleiben unberührt. 

§ 31 Gebühren
Für die Benutzung der in § 1 bezeichneten Friedhöfe und ihrer Einrichtungen sowie für die Amtshandlungen der 
Friedhofsverwaltung sind Gebühren nach der jeweils geltenden Friedhofsgebührensatzung zu entrichten. 

§ 32 Ausnahmen
Von den Vorschriften dieser Satzung kann die Friedhofsverwaltung im Einzelfalle, soweit es mit Würde, Zweck 
und Ordnung des Friedhofs vereinbar ist, auf Antrag aus wichtigen Gründen Ausnahmen zulassen. 

§ 33 Zuständigkeit
Die Aufgaben der Friedhofsverwaltung gemäß dieser Satzung nimmt der Vorstand des StadtBetrieb Bornheim 
wahr. 

§ 34 Ordnungswidrigkeiten
(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig gegen folgende Vorschriften dieser Satzung ver-

stößt:
1. §  5 Abs. 3 betr. Verhalten auf dem Friedhof
2. §  6 betr. ungenehmigte gewerbliche Betätigung
3. § 19 Abs. 1 betr. ungenehmigte Aufstellung von Grabmalen
4. § 19 Abs. 3 betr. ungenehmigte Veränderung von baulichen Anlagen
5. § 21 betr. unzulässige Fundamentierung
6. § 22 betr. Vernachlässigung der Unterhaltung von Grabmalen und sonstigen baulichen Anlagen
7. § 25 betr. Herbizid- und Kunststoffverbot
8. § 26 betr. Vernachlässigung der Grabpflege

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße von bis zu 1.500 Euro geahndet werden.

§ 35 Inkrafttreten

Die 2. Änderungssatzung tritt am 01.01.2016 in Kraft.

In Kraft seit 01.01.2010, s. Amtsblatt Nr.  27 / 2009 
1. Änderung seit 01.01.2011 in Kraft
2. Änderung seit 01.01.2016 in Kraft#

Bekanntmachungsanordnung 

Vorstehende Satzung für die Friedhöfe der Stadt Bornheim vom 09.12.2009 in der Fassung der 2. Ände-
rungssatzung vom 04.03.2016 machen wir hiermit gemäß § 7 Abs. 4 und 5 der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in Verbindung mit der Verordnung über die öffentliche Bekanntmachung von 
kommunalem Ortsrecht bekannt.

Hinweis: Wir weisen darauf hin, dass eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der GO NRW ge-
gen Satzungen, sonstige ortsrechtliche Bestimmungen und Flächennutzungspläne nach Ablauf eines Jahres seit 
ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn,
1. eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durch-

geführt,
2. die Satzung, sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennutzungsplan ist nicht ordnungsgemäß 

öffentlich bekannt gemacht worden,
3. der Bürgermeister hat den Verwaltungsratsbeschluss vorher beanstandet oder
4. der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber dem StadtBetrieb Bornheim vorher gerügt und dabei die 

verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.

Bornheim, den 04.03.2016 
Stadt Bornheim

gez. Wolfgang Henseler  Ulrich Rehbann,
Bürgermeister Vorstand SBB

Öffentliche Bekanntmachung der
Friedhofsgebührensatzung

 des StadtBetrieb Bornheim vom 01.03.2016
Der Verwaltungsrat des StadtBetrieb Bornheim hat in seiner Sitzung am 24.02.2016 auf-grund des § 4 des Ge-
setzes über das Friedhofs- und Bestattungswesen für das Land Nordrhein-Westfalen (Bestattungsgesetz – BestG 
NRW) vom 17. Juni 2003 (GV. NRW. S. 313/SGV. NRW. 2127) und § 7 Abs. 2 i.V.m. § 41 Absatz 1 Satz 2 Buchsta-
be f der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 
1994 (GV. NRW. S. 666 / SGV. NRW. 2023), zuletzt geändert durch Gesetz vom 25. 06 2015 (GV. NRW. S. 496), 
und der §§ 2, 4 und 6 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG) vom 21. Oktober 
1969 (GV. NRW. S. 712/SGV. NRW. 610), zuletzt geändert durch Gesetz vom 25. September 2001, (GV. NRW. S. 
708) folgende Friedhofsgebührensatzung für die Friedhöfe des StadtBetrieb Bornheim beschlossen:

§ 1  Gebührenpflicht
(1) Für die Inanspruchnahme der im Gebiet der Stadt Bornheim gelegenen und vom StadtBetrieb Bornheim 

verwalteten Friedhöfe sowie für damit zusammenhängende besondere Leistungen, werden Gebühren nach 
dieser Satzung und dem dazu gehörenden Gebührentarif erhoben.

(2) Der Gebührentarif ist Bestandteil dieser Satzung.

§ 2 Gebührenpflichtiger/Gebührenpflichtige
Zur Zahlung der Gebühren ist verpflichtet, wer selbst oder durch Dritte, deren Handeln ihm/ihr zuzurechnen ist,
1. die in § 1 genannten Einrichtungen in Anspruch nimmt oder
2. eine besondere Leistung des StadtBetrieb beantragt hat oder durch sie unmittelbar begünstigt wird.

§ 3 Fälligkeit der Gebühren
Die Gebühren werden fällig
1. im Falle eines Gebührenbescheids einen Monat nach dessen Zugang,
2. bei mündlicher Anforderung mit deren Bekanntgabe.

§ 4 Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am Tage nach Ihrer Bekanntmachung in Kraft. Gleichzeitig tritt die Sat-zung für die Friedhöfe 
der Stadt Bornheim vom 01.01.2011 außer Kraft.



Amtliche Bekanntmachungen

16. März 2016

Stadt Bornheim Bürgerinformation

verantwortlich: Bürgermeister der Stadt Bornheim

Lfd. Tarif Nr. Art der Leistung Betrag

1. Gebühren für Erwerb und Verlängerung von Nutzungsrechten (je Grabstätte)

1.1 Kinderreihengrabstätte (für Tot-, Fehlgeburten, Leibesfrüchte und Verstor-
bene bis zum vollendeten 5. Lebensjahr) für 15 Jahre Nutzungszeit

825 €

1.2 Reihengrabstätte (für Verstorbene nach dem 5. Lebensjahr) für 20 Jahre Nut-
zungszeit

1.456 €

1.3 Pflegefreie Reihengrabstätte (für Verstorbene nach dem 5. Lebensjahr) für 20 
Jahre Nutzungszeit, inkl. Rasenpflege

2.023 €

1.4 Urnenreihengrabstätte für 20 Jahre Nutzungszeit 1.049 €

1.5 Urnenreihengrabstätte für 20 Jahre Nutzungszeit als anonyme Beisetzung 1.102 €

1.6 Wahlgrabstätte (Normalgröße), d.h. bis 1,25 m Breite und 2,50 m Länge für 20 
Jahre Nutzungszeit

2.020 €

1.7 Wahlgrabstätte (Normalgröße), d.h. bis 1,25 m Breite und 2,50 m Länge für 20 
Jahre Nutzungszeit im Sondergrabfeld für Angehörige der islamischen Glau-
bensgemeinschaft

2.020 €

1.8 Wahlgrabstätte (Übergröße), d.h. über 1,25 m Breite und über 2,50 m Länge 
für 20 Jahre Nutzungszeit

2.460 €

1.9 Urnenwahlgrabstätte für 20 Jahre Nutzungszeit 1.380 €

1.10 Urnenwahlgrabstätte in einer Urnenstele oder einem Kolumbarium für zwei 
Urnen für 20 Jahre Nutzungszeit

1.260 €

1.11 Urnenwahlgrabstätte in Mauernische für eine Urne für 20 Jahre Nutzungszeit 
auf dem Friedhof Merten neu

1.080 €

1.12 Urnengemeinschaftsgrab für 20 Jahre Nutzungszeit 1.840 €

1.13 Baumgrabstätte für 20 Jahre Nutzungszeit 1.520 €

1.14 Nutzung eines Aschenstreufelds 943 €

1.15 Für die Verlängerung der Nutzungsrechte gem. Nr. 1.5 bis 1.10 des Gebühren-
tarifs werden die in Anlage 1 zu diesem Gebührentarif ausgewiesenen Gebüh-
ren erhoben.

2. Gebühren für die Beisetzung

2.1 Gebühr für Sargbeisetzung

2.1.1 in Kinderreihengrabstätten (für Tot-, Fehlgeburten, Leibesfrüchte und Verstor-
bene bis zum vollendeten 5. Lebensjahr)

517 €

2.1.2 in Reihengrabstätten (Verstorbene nach dem vollendeten 5. Lebensjahr) 837 €

2.1.3 in eine pflegefreie Reihengrabstätte (Verstorbene nach dem vollendeten 5. 
Lebensjahr)

833 €

2.1.3 in ein Wahlgrab – obere Lage –  977 €

2.1.4 in ein Wahlgrab – untere Lage – 1.005 €

2.2 Gebühr für Urnenbeisetzung

2.2.1 in einer Urnenreihengrabstätte 220 €

2.2.2 in einer anonymen Urnenreihengrabstätte 200 €

2.2.3 in einer Urnenwahlgrabstätte 279 €

2.2.4 in einer Wahlgrabstätte 209 €

2.2.5 in der Mauernische Merten neu 235 €

2.2.6 in einer Urnenstelle oder einem Kolumbarium 247 €

2.2.7 in einem Urnengemeinschaftsgrabfeld 223 €

2.2.8 in einer Baumgrabstätte 223 €

2.2.9 In dem Urnenfeld Bornheim (DFG) 215 €

2.3 Gebühr für das Verstreuen von Aschen 198 €

3. Gebühren für die Benutzung eines Trauerfeierraums 
und von Leichenkühlzellen

3.1 Benutzung eines Trauerfeierraums 246 €

3.2 Benutzung einer Leichenkühlzelle je Tag Verweildauer 52 €

4. Gebühren für Umbettungen, Ausgrabungen, Wiederbei-setzungen

4.1    Zuschlag für das Ausgraben von Leichen/Gebeinen 132 €

Neben diesem Zuschlag wird die entsprechende Beisetzungs-gebühr gem. Nr. 
2.1 erhoben.

4.2 Ausgraben von Urnen Gebühr gem.  
Nr. 2.2

4.3 Wiederbeisetzung von Leichen, Gebeinen und Urnen Gebühr gem.  
Nr. 2

5. Gebühren für sonstige Leistungen

5.1 Grabräumung von Wahlgrabstätten 250 €

5.2 Grabräumung von Urnenwahlgrabstätten 150 €

5.3 Genehmigung für das Aufstellen bzw. das Verlegen von Grabmalen, Einfas-
sungen, Ganz- und Teilabdeckungen sowie sonstigen baulichen Anlagen

36 €

5.4 Genehmigung und Verlängerung der Genehmigung für Gewerbetreibende und 
ihre Bediensteten

36 €

5.5 Ausstellen von Bescheinigungen und Ersatzurkunden 11 €

6. Eine darüber hinaus gehende Gebührenerhebung nach Maßgabe der Verwal-
tungsgebührensatzung der Stadt Bornheim in der jeweils gültigen Fassung 
bleibt unberührt.

Anlage 1 zur Friedhofsgebührensatzung des StadtBetrieb Bornheim 
vom 30.11.2015 (zu Tarif Nr.: 1.15 des Gebührentarifs)

Nacher-
werb in 
Jahren

Wahlgrab 
Normalgrö-

ße

Wahlgrab 
Übergröße

Urnenwahl-
grab

Urnenwahl-
grab in 

Urnenstele 
oder Ko-

lumbarium 
für 2 Urnen

Urnen-
wahlgrab 

in Mauerni-
sche für 1 

Urne

Urnen-
gemein-

schaftsgrab 
für 2 Urnen 

Baumgrab-
stätte für 2 

Urnen

€ € € € € € €

1 101 123 69 63 54 92 76

2 202 246 138 126 108 184 152

3 303 369 207 189 162 276 228

4 404 492 276 252 216 368 304

5 505 615 345 315 270 460 380

6 606 738 414 378 324 552 456

7 707 861 483 441 378 644 532

8 808 984 552 504 432 736 608

9 909 1.107 621 567 486 828 684

10 1010 1.230 690 630 540 920 760

11 1111 1.353 759 693 594 1.012 836

12 1212 1.476 828 756 648 1.104 912

13 1313 1.599 897 819 702 1.196 988

14 1414 1.722 966 882 756 1.288 1.064

15 1515 1.845 1.035 945 810 1.380 1.140

16 1616 1.968 1.104 1.008 864 1.472 1.216

17 1717 2.091 1.173 1.071 918 1.564 1.292

18 1818 2.214 1.242 1.134 972 1.656 1.368

19 1919 2.337 1.311 1.197 1.026 1.748 1.444

20 2020 2.460 1.380 1.260 1.080 1.840 1.520

21 2121 2.583 1.449 1.323 1.134 1.932 1.596

22 2222 2.706 1.518 1.386 1.188 2.024 1.672

23 2323 2.829 1.587 1.449 1.242 2.116 1.748

24 2424 2.952 1.656 1.512 1.296 2.208 1.824

25 2525 3.075 1.725 1.575 1.350 2.300 1.900

26 2626 3.198 1.794 1.638 1.404 2.392 1.976

27 2727 3.321 1.863 1.701 1.458 2.484 2.052

28 2828 3.444 1.932 1.764 1.512 2.576 2.128

29 2929 3.567 2.001 1.827 1.566 2.668 2.204

30 3030 3.690 2.070 1.890 1.620 2.760 2.280

Bekanntmachungsanordnung: 

Vorstehende Friedhofsgebührensatzung des StadtBetrieb Bornheim vom 01.03.2016 machen wir hiermit ge-
mäß § 7 Abs. 4 und 5 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in Verbindung mit der 
Verordnung über die öffentliche Bekanntmachung von kommunalem Ortsrecht bekannt.

Hinweis: Wir weisen darauf hin, dass eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der GO NRW ge-
gen Satzungen, sonstige ortsrechtliche Bestimmungen und Flächennutzungspläne nach Ablauf eines Jahres seit 
ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn,
1. eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durch-
geführt,
2. die Satzung, sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennutzungsplan ist nicht ordnungsgemäß 
öffentlich bekannt gemacht worden,
3. der Bürgermeister hat den Verwaltungsratsbeschluss vorher beanstandet oder
4. der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber dem StadtBetrieb Bornheim vorher gerügt und dabei die 
verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.
 
Bornheim, den 01.03.2016
Stadt Bornheim

gez. Wolfgang Henseler  Ulrich Rehbann,
Bürgermeister Vorstand SBB
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